
Erhöhter BONUS  
für die Allianz 
Beihilfe-Tarife Unisex

WWW.ALLIANZ.DE

IQUO MA NON NONES DOLEST, 
SOLORE NISSINTO DITAM

Kostenbewusstes Verhalten honorieren wir mit einer 
Beitragsrückerstattung!  
Wird ein BONUS ausgeschüttet, so bekommen Sie  
künftig mehr Geld zurück! 

Zum 01.01.2020 erhöhen wir den BONUS1: 

    Bisher        Ab 01.01.2020
1 Jahr leistungsfrei  15 % des Jahresbeitrags      20 % des Jahresbeitrags

2 Jahre leistungsfrei  20 % des Jahresbeitrags      30 % des Jahresbeitrags

3 Jahre leistungsfrei  25 % des Jahresbeitrags      40 % des Jahresbeitrags

Ab 4 Jahren leistungsfrei  30 % des Jahresbeitrags      50 % des Jahresbeitrags

Für Kinder und Jugendliche (bis zum 21. Geburtstag) gilt:
    Bisher        Ab 01.01.2020
    35 % des Jahresbeitrags      50 % des Jahresbeitrags

Zudem erweitern wir die BONUS-berechtigten Beihilfe-Tarife:
    Bisher        Ab 01.01.2020
     Ambulant BHAxx%²      Ambulant BHAxx%²

     –        Stationär BHKxx%²(BW)

     Zahn BHZxx%²        Zahn BHZxx%²

    Ergänzung BHEZTLxx%²,    Ergänzung BHE1K, BHE2K, 
    BHEZR             BHEZTLxx%², BHEZR

Allianz Private Krankenversicherungs-AG
München, 31.07.2019

FOCUS-MONEY  
(Ausgabe 12/2019)
“Beste Finanzkraft”

 

Unsere Finanzkraft und 
Unternehmensqualität
werden regelmäßig durch  
neutrale Tests bestätigt.

ASSEKURATA (01/2019)
“SEHR GUT” für die
“Unternehmensqualität
Privater Krankenversicherer”

Nina Klingspor
Vorsitzende des Vorstands

Dr. Jan Esser
Mitglied des Vorstands

Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Klaus-Peter Röhler. 
Vorstand: Nina Klingspor, Vorsitzende; Daniel Bahr, Dr. Jan Esser, Katja de la Viña, Dr. Thomas Wiesemann. 
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-IdNr.: DE 811 239 569
Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei gemäß § 4 Nr. 10 a) UStG und versicherungsteuerfrei gemäß § 4 Nr. 5 VersStG. 
Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht: Amtsgericht München HRB 2212

1   Der BONUS ist abhängig vom Geschäftserfolg der APKV. Er wird vom Vorstand jährlich neu entschieden und von einem unabhängigen  

   Treuhänder freigegeben. Bei Erfüllung aller Voraussetzungen erfolgt die Auszahlung nach der neuen BONUS-Regelung erstmalig in  

   2021. Bei einem unterjährigen Versicherungsbeginn ist der BONUS anteilig. Die konkreten Voraussetzungen entnehmen Sie bitte den  

   zum Abschluss des Vertrages gültigen Versicherungsbedingungen und dem BONUS-Merkblatt (Stand Januar 2020).

2  Hier gilt der Prozentsatz des jeweiligen Tarifs.

Ab dem 1. leistungs-
freien Jahr


